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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 11.
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Bemerkung -
Rechtskraft -
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Leitsätze -
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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 R 3027/21
Datum 17.03.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 11 R 1001/22
Datum 21.11.2023

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung der KlÃ¤gerin werden das Urteil des Sozialgerichts
Karlsruhe vom 17.03.2022 und der Bescheid der Beklagten vom
27.07.2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.10.2021
abgeÃ¤ndert und die Beklagte verurteilt, der KlÃ¤gerin einen Betrag in
HÃ¶he von 5.546,32 â�¬ zu zahlen. Im Ã�brigen wird die Berufung
zurÃ¼ckgewiesen.

Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin Â¾ der notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des
Rechtsstreits beider Instanzen zu erstatten.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt die Auszahlung einer Erwerbsminderungsrentennachzahlung
fÃ¼r den Zeitraum 05.12.2020 bis 31.07.2021 in HÃ¶he von 5.608,23 â�¬ nebst
Verzinsung.

Die 1961 geborene KlÃ¤gerin, welche im Zeitraum vom 01.04.2019 bis zum
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04.12.2020 Arbeitslosengeld I von der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) in HÃ¶he
von 1.176,60 â�¬ netto monatlich (39,22Â â�¬ kalendertÃ¤glich) bezog,
beantragte bei der Beklagten am 09.04.2019 die GewÃ¤hrung einer Rente wegen
Erwerbsminderung. Die Beklagte lehnte den Antrag zunÃ¤chst mit Bescheid vom
30.01.2020 mit der BegrÃ¼ndung ab, die KlÃ¤gerin erfÃ¼lle die medizinischen
Voraussetzungen nicht. Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin am 10.02.2020 Widerspruch,
welchem die Beklagte mit Bescheid vom 17.06.2020 (Bl. 9 der SG-Akte) teilweise
abhalf und der KlÃ¤gerin eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung,
beginnend ab dem 01.04.2019 gewÃ¤hrte. Die Rente werde ab dem 01.07.2020
laufend monatlich in HÃ¶he von 804,18 â�¬ brutto/712,91 â�¬ netto gezahlt. FÃ¼r
den Zeitraum 01.04.2019 bis 30.06.2020 ergab sich eine Nachzahlung in HÃ¶he von
10.273,32 â�¬, welche der KlÃ¤gerin ausgezahlt wurde.

Die KlÃ¤gerin erklÃ¤rte mit Schreiben vom 01.07.2020, ihren Widerspruch aufrecht
zu erhalten, da ihr lediglich eine Rente wegen teilweiser, nicht jedoch wegen voller
ErwerbsunfÃ¤higkeit bewilligt worden sei.

Mit Bescheid vom 25.06.2021 (Bl. 43 ff. der Senatsakte) bewilligte die Beklagte der
KlÃ¤gerin â�� nach Erhebung einer UntÃ¤tigkeitsklage beim Sozialgericht Karlsruhe
(SG, S 2 R 3084/20) â�� eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beginnend ab
dem 01.04.2019. Ab dem 01.08.2021 werde diese laufend monatlich in HÃ¶he von
1.608,36 â�¬ brutto bzw. 1.425,81 â�¬ netto gezahlt. Der Bescheid Ã¼ber die
bisherige Rente werde hinsichtlich des Zahlungsanspruchs ab dem 01.08.2021
aufgehoben. FÃ¼r den Zeitraum 01.04.2019 bis 31.07.2021 ergebe sich eine
Nachzahlung in HÃ¶he von 39.081,99 â�¬. Diese werde vorlÃ¤ufig nicht ausgezahlt.
ZunÃ¤chst seien AnsprÃ¼che anderer Stellen zu klÃ¤ren (zum Beispiel
Krankenkasse, Agentur fÃ¼r Arbeit, TrÃ¤ger der Sozialhilfe, Arbeitgeber,
vergleichbare Stellen im Ausland, VersicherungstrÃ¤ger im Ausland). Sobald die
HÃ¶he der AnsprÃ¼che bekannt sei, werde die Nachzahlung abgerechnet.

Mit Aufhebungs- und Erstattungsbescheid vom 05.07.2021 teilte die BA der
KlÃ¤gerin mit, die Bewilligung des von ihr im Zeitraum vom 01.04.2019 bis
04.12.2020 bezogenen ArbeitslosengeldesÂ I werde aufgehoben. Mit Schreiben vom
selben Tag (Bl.Â 81 ff. der Senatsakte) machte die BA bei der Beklagten einen
Erstattungsanspruch in HÃ¶he von insgesamt 29.785,66 â�¬ geltend. Der KlÃ¤gerin
sei bis zum 04.12.2020 Arbeitslosengeld gezahlt worden. Wegen Zuerkennung der
genannten Sozialleistung habe sie fÃ¼r die Zeit vom 01.04.2019 bis 04.12.2020
einen Erstattungsanspruch nach Â§ 103 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) in
HÃ¶he von 23.688,88 â�¬. GemÃ¤Ã� Â§ 335 Abs. 2 und Abs. 5 Drittes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III) bestehe fÃ¼r die Zeit vom 01.04.2019 bis 04.12.2020
zudem Anspruch auf Ersatz der BeitrÃ¤ge zur Krankenversicherung in HÃ¶he von
5.059,65 â�¬ und zur Pflegeversicherung in HÃ¶he von 1.037,13Â â�¬.

Mit Schreiben vom 27.07.2021 (Bl. 99 der Senatsakte) teilte die Beklagte der
KlÃ¤gerin mit, ein Nachzahlungsbetrag aufgrund der einbehaltenen Nachzahlung
ergebe sich nicht. Die Nachzahlung der vollen Erwerbsminderungsrente fÃ¼r die
Zeit vom 01.04.2019 bis zum 31.07.2021 betrage 39.081,99 â�¬. Davon hÃ¤tte sie
zur ErfÃ¼llung des Erstattungsanspruches der BA fÃ¼r die Zeit vom 01.04.2019 bis
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zum 04.12.2020 einen Betrag von 23.688,88 â�¬ an diese Ã¼berwiesen. Damit
vermindere sich die Nachzahlung auf den Betrag von 15.393,11 â�¬. Von diesem
Betrag sei der Betrag der teilweisen Erwerbsminderungsrente abzuziehen, den die
KlÃ¤gerin in der Zeit vom 01.04.2019 bis zum 31.07.2021 in HÃ¶he von insgesamt
19.541,15 â�¬ erhalten habe, weil der Anspruch auf die volle
Erwerbsminderungsrente insoweit kraft Gesetzes bereits als erfÃ¼llt gelte (Â§Â 89
Abs. 1 SatzÂ 5 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch [SGB VI]).

Hiergegen legte die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 02.08.2021 Widerspruch ein und
fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung aus, der Zeitraum, in welchem sie ohne Verschulden
ihrerseits parallel Arbeitslosengeld I und teilweise Erwerbsminderungsrente
bezogen habe, mÃ¼sste von dem Zeitraum nach Beendigung des Arbeitslosengeld I-
Bezuges ab dem 05.12.2020 getrennt betrachtet werden. Nur die Nachzahlung,
welche den Bezugszeitraum von Arbeitslosengeld I (01.04.2019 bis 04.12.2020)
betreffe, dÃ¼rfe zur Verrechnung mit der BA herangezogen werden. Dass sich fÃ¼r
diesen Zeitraum keine Nachzahlung ergebe, sei korrekt und nachvollziehbar. Dies
gelte aber nicht fÃ¼r den Zeitraum nach Beendigung des Arbeitslosengeld I-
Bezuges. Die VerzÃ¶gerungen im Verfahren auf GewÃ¤hrung der
Erwerbsminderungsrente seien nicht ihr, sondern der Beklagten anzulasten. Ihr
stehe daher fÃ¼r den Zeitraum vom 05.12.2020 bis 31.07.2021 eine Nachzahlung
in HÃ¶he von 5.608,23 â�¬ nebst Zinsen zu. Zudem fordere sie auch Zinsen
bezÃ¼glich der Nachzahlung von 10.273,32 â�¬ aus dem Bescheid vom
17.06.2020.

Mit Schreiben vom 18.08.2021 wies die Beklagte die KlÃ¤gerin darauf hin, dass es
sich bei ihrem Schreiben vom 27.07.2021 nicht um einen Verwaltungsakt handele,
so dass ein Widerspruch hiergegen nicht mÃ¶glich sei. Hierauf reagierte die
KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 24.08.2021.

Mit Widerspruchsbescheid vom 06.10.2021 wies die Widerspruchsstelle der
Beklagten den Widerspruch der KlÃ¤gerin zurÃ¼ck. Nach Â§ 44 Abs. 1 Erstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB I) seien nur Geldleistungen bzw., soweit es die Leistungen
zur Teilhabe betreffe, auch Sachleistungen, die ersatzweise durch Zahlung eines
Geldbetrages erbracht wÃ¼rden, zu verzinsen. Von der Nachzahlung der vollen
Erwerbsminderungsrente fÃ¼r die Zeit vom 01.04.2019 bis 31.07.2021 in HÃ¶he
von insgesamt 39.081,99 â�¬ sei zur ErfÃ¼llung des Erstattungsanspruches der
Agentur fÃ¼r Arbeit fÃ¼r die Zeit vom 01.04.2019 bis 04.12.2020 ein Betrag von
23.688,88 â�¬ an diese Ã¼berwiesen worden. Die verbleibende Nachzahlung in
HÃ¶he von 15.393,11Â â�¬ sei nicht auszuzahlen, weil die KlÃ¤gerin im gleichen
Zeitraum bereits die teilweise Erwerbsminderungsrente in HÃ¶he von insgesamt
19.541,15 â�¬ erhalten habe und der Anspruch auf die volle
Erwerbsminderungsrente insoweit gemÃ¤Ã� Â§ 89 Abs. 1 Satz 5 SGB VI als erfÃ¼llt
gelte. Ã�ber die RÃ¼ckforderung zu viel erhaltener RentenbetrÃ¤ge bei parallelen
RentenansprÃ¼chen entscheide die Rentenversicherung grundsÃ¤tzlich in einem
gesonderten Verfahren. BestÃ¼nden fÃ¼r denselben Zeitraum mehrere
RentenansprÃ¼che, werde nur die hÃ¶chste Rente geleistet. Mangels
Nachzahlungsanspruch bestehe auch der Verzinsungsanspruch nicht.
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Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 09.11.2021 Klage beim SG erhoben. Der Beklagten
sei bekannt gewesen, dass sie seit dem 06.03.2019 Arbeitslosengeld I bezogen
habe. Dieses resultierte aus ihrer vorherigen TeilzeitbeschÃ¤ftigung (22,5
Wochenstunden) und sei deshalb auch bei der nachtrÃ¤glich rÃ¼ckwirkend zum
01.04.2019 gewÃ¤hrten Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung durch die BA
weiterhin in voller HÃ¶he von monatlich 1.176,60Â â�¬ bis zum Ende des
Bewilligungszeitraumes am 04.12.2020 gewÃ¤hrt worden. Zum damaligen
Zeitpunkt sei dieses Vorgehen vÃ¶llig rechtskonform gewesen. Zwar sei sie der
Ã�berzeugung gewesen, dass ihr eigentlich eine volle Erwerbsminderungsrente
zugestanden habe. Allerdings habe sie sich nicht darauf verlassen kÃ¶nnen, dass
die Beklagte diese Ã�berzeugung (irgendwann in der Zukunft) bereit sei, zu teilen.
HÃ¤tte die Beklagte allerdings ihren Rentenantrag vom 09.04.2019 mit der
gebotenen Achtung unter AbwÃ¤gung aller vorhandenen Tatsachen sowohl
medizinischer als auch rechtlicher Sachlage zÃ¼gig, zeitnah und fachlich korrekt
untersucht, geprÃ¼ft und beschieden, wÃ¤re es nie zu diesem Doppelbezug von
Leistungen gekommen. Dies kÃ¶nne unmÃ¶glich zu ihren Lasten gehen. Dass die
BA gegenÃ¼ber der Beklagten einen Erstattungsanspruch habe, sei unstrittig. Aber
dieser mÃ¼sse ebenso unstrittig auch auf den Zeitraum des Parallelbezuges vom
01.04.2019 bis 04.12.2020 begrenzt sein. Rentennachzahlungen, die einen
spÃ¤teren Zeitraum umfassten, dÃ¼rften hier nicht mit einflieÃ�en. Ab dem
05.12.2020 stehe ihr zweifelsfrei die Nachzahlung in HÃ¶he der Differenz zwischen
voller und teilweiser Erwerbsminderungsrente samt Verzinsung zu. Es entbehre
jeglicher gesetzlicher Grundlage, dass sie im Zeitraum 05.12.2020 bis 31.07.2021
mit einer â��halbenâ�� Voll-Erwerbsminderungsrente in HÃ¶he von lediglich 712,91
â�¬ netto abgespeist werden solle, weil die Beklagte der BA fÃ¤lschlicherweise den
gesamten Arbeitslosengeld I-Betrag in HÃ¶he von 26.688,88 â�¬ unbesehen
erstattet habe. Hier hÃ¤tte die Beklagte saldieren mÃ¼ssen. Auch stÃ¼nden ihr
Zinsen fÃ¼r die ihr mit Bescheid vom 17.06.2020 zuerkannte Nachzahlung in
HÃ¶he von 10.273,32 â�¬ fÃ¼r den Zeitraum 01.04.2019 bis 30.06.2020 sowie die
Erstattung der Kosten des Widerspruchsverfahrens im Zeitraum vom 10.02.2020 bis
16.10.2021 in HÃ¶he von 155,20Â â�¬ zu.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat zur BegrÃ¼ndung auf den
angefochtenen Widerspruchsbescheid verwiesen.

Mit Bescheid vom 01.03.2022 (Bl. 59 der SG-Akte) hat die Beklagte den Antrag der
KlÃ¤gerin auf Verzinsung der Nachzahlung gemÃ¤Ã� Â§ 44 SGB I abgelehnt. Nach 
Â§ 44 SGB I seien AnsprÃ¼che auf einmalige und laufende Geldleistungen zu
verzinsen. Zu diesen Geldleistungen gehÃ¶rten auch verspÃ¤tet erbrachte
Rentenzahlungen. Aus der Mitteilung Ã¼ber die Abrechnung der Nachzahlung vom
27.07.2021 sei zu ersehen, dass keine Restzahlung aus dem Bescheid vom
25.06.2021 zur VerfÃ¼gung stehe. Damit liege keine verspÃ¤tete Geldleistung vor
und eine Verzinsung kÃ¶nne nicht erfolgen. Auch gegen diesen Bescheid hat die
KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 04.03.2022 Widerspruch erhoben (Bl. 76 der SG-Akte).

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 17.03.2022 abgewiesen und zur BegrÃ¼ndung
ausgefÃ¼hrt, die Klage sei teilweise unzulÃ¤ssig und, soweit sie zulÃ¤ssig sei,
unbegrÃ¼ndet. BezÃ¼glich des Zinsanspruchs fÃ¼r die zuerkannte Nachzahlung in
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HÃ¶he von 10.273,32 â�¬ fÃ¼r den Zeitraum 01.04.2019 bis 30.06.2020 sei die
Klage mangels abgeschlossenen Vorverfahrens unzulÃ¤ssig. Eine Entscheidung
Ã¼ber den â�� von der KlÃ¤gerin mehrfach gestellten â�� Antrag auf Verzinsung
sei bisher nicht erfolgt. Der Klageantrag bzgl. der Kostenerstattung der ihr fÃ¼r das
Klageverfahren zu dem Aktenzeichen S 2 R 3084/20 (UntÃ¤tigkeitsklage)
entstandenen Kosten sei ebenfalls unzulÃ¤ssig, da das SG mit Gerichtsbescheid
vom 09.09.2021 bereits entschieden habe, dass die Beklagte die
auÃ�ergerichtlichen Kosten der KlÃ¤gerin zu erstatten habe. Die AntrÃ¤ge auf
Zahlung eines Betrages in HÃ¶he von 5.608,23 â�¬ nebst Verzinsung seien
zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet, da die KlÃ¤gerin im Ergebnis bereits mehr erhalten
habe als sie bekommen hÃ¤tte, wenn die Rente wegen voller Erwerbsminderung
von Anfang an, also ab dem 01.04.2019, gezahlt worden und es in der Zeit vom
01.04.2019 bis 04.12.2020 gar nicht erst zur Zahlung von Arbeitslosengeld I
gekommen wÃ¤re. Die KlÃ¤gerin habe im Zeitraum vom 01.04.2019 bis 31.07.2021
einen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung in
HÃ¶he von 39.081,99 â�¬. TatsÃ¤chlich habe sie in diesem Zeitraum
Sozialleistungen in HÃ¶he von 50.513,32 â�¬ erhalten. Dieser Betrag setze sich
zusammen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I nebst BeitrÃ¤gen zur Kranken-
und Pflegeversicherung vom 01.04.2019 bis 04.12.2020 in HÃ¶he von insgesamt
29.785,66 â�¬, der Nachzahlung von Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
fÃ¼r den Zeitraum 01.04.2019 bis 30.06.2020 in HÃ¶he von 10.273,32 â�¬ sowie
ab dem 01.07.2020 bis 31.07.2021 die laufende Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung in HÃ¶he von 804,18 â�¬ (insgesamt 10.454,34 â�¬). Die
KlÃ¤gerin habe somit mehr erhalten, als ihr zustehe. Die Entscheidung der
Beklagten, den Nachzahlungsbetrag nicht auszuzahlen, sei daher sachgerecht. Nach
der geltenden Rechtslage kÃ¶nne ein Versicherter neben einer Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung einen Anspruch auf Zahlung von (gekÃ¼rztem)
Krankengeld (Â§ 50 Abs. 2 SGB V) oder Arbeitslosengeld (Â§ 125 Abs. 1 SGBÂ III)
haben, wÃ¤hrend ein Anspruch auf Kranken- oder Arbeitslosengeld neben einer
Rente wegen voller Erwerbsminderung ausgeschlossen sei (Â§ 50 Abs. 1 Satz 1 SGB
V, Â§ 125 Abs. 1 SGB III). Dies kÃ¶nne â�� wie im Fall der KlÃ¤gerin â�� dazu
fÃ¼hren, dass die Summe der nebeneinander gezahlten Sozialleistungen (Rente
wegen teilweiser Erwerbsminderung plus Krankengeld oder Arbeitslosengeld)
hÃ¶her sei als der spÃ¤ter fÃ¼r denselben Zeitraum zuerkannte Anspruch auf
Rente wegen voller Erwerbsminderung. Stelle sich im Nachhinein heraus, dass ein
Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung bestanden habe und damit die
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung sowie das Arbeitslosengeld zu Unrecht
gezahlt worden seien, sei es im Ergebnis auch interessengerecht, den
Nachzahlungsbetrag aus der Rente wegen voller Erwerbsminderung in vollem
Umfang â�� und nicht nur in HÃ¶he des Betrages, der nach Abzug der geleisteten
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung verbleibe â�� zur ErfÃ¼llung der
ErstattungsansprÃ¼che der anderen LeistungstrÃ¤ger zu verwenden. Denn nach
der ErfÃ¼llungsfiktion des Â§ 107 SGBÂ X gelte in einem solchen Fall der Anspruch
des Versicherten auf Rente wegen voller Erwerbsminderung durch das gezahlte
Kranken- oder Arbeitslosengeld als (zumindest teilweise) erfÃ¼llt. Auf diese Weise
sei sichergestellt, dass der Versicherte im Ergebnis jedenfalls den Betrag erhalte,
der ihm aufgrund seines Anspruchs auf Rente wegen voller Erwerbsminderung
zugestanden habe â�� nicht jedoch mehr. Da ein Anspruch auf Auszahlung des
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Nachzahlungsbetrages nicht bestehe, bestehe auch ein Anspruch auf Verzinsung
nicht.

Gegen das ihr am 23.03.2022 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 05.04.2022
Berufung beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt und zur
BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, der Zeitraum des Parallelbezuges von Arbeitslosengeld
I und der halben Erwerbsminderungsrente mÃ¼sse klar vom darauffolgenden
Zeitraum getrennt werden. Der Bezug von Arbeitslosengeld I habe am 04.12.2020
geendet. Der Zeitraum vom 05.12.2020 bis 31.07.2021 stelle einen
eigenstÃ¤ndigen Zeitraum dar, in welchem die nachzuzahlende HÃ¤lfte zur vollen
Erwerbsminderungsrente ihr zustehe. Der ihr zustehende Teil der Nachzahlung
kÃ¶nne nicht einfach einbehalten und zur Leistungsverrechnung zwischen der BA
und der Beklagten dazugeschlagen werden. Sie kÃ¶nne in keiner Weise erkennen,
dass dieses Verhalten der Beklagten interessengerecht sein solle. In dem Urteil des
SG kÃ¶nne sie diesbezÃ¼glich auch keine Rechtsnorm erkennen, wonach diese
BegrÃ¼ndung rechtskonform sein kÃ¶nnte. Ja, sie habe im Parallelbezugszeitraum
mehr erhalten, als ihr zugestanden habe. Dies beruhe jedoch nur auf der
verschleppenden Arbeitsweise der Beklagten. Auch Ã¼ber die nicht erfolgte
Verzinsung mÃ¼sse entschieden werden.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 17.03.2022 aufzuheben, den Bescheid
der Beklagten vom 25.06.2021 in der Fassung des Bescheids vom 27.07.2021 in
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.10.2021 abzuÃ¤ndern und die Beklagte
zu verpflichten, ihr einen Betrag in HÃ¶he von 5.608,23 â�¬ von der einbehaltenen
Nachzahlung fÃ¼r den Zeitraum vom 05.12.2020 bis 31.07.2021 auszuzahlen zzgl.
Zinsen in HÃ¶he von 4 vom Hundert nach folgender Zinsstaffel:
auf 617,86 â�¬ vom 01.02.2021 bis 01.03.2021,
auf 1.330,77 â�¬ vom 01.03.2021 bis 01.04.2021,
auf 2.043,68 â�¬ vom 01.04.2021 bis 01.05.2021,
auf 2.756,59 â�¬ vom 01.05.2021 bis 01.06.2021,
auf 3.469,50 â�¬ vom 01.06.2021 bis 01.07.2021,
auf 4.182,41 â�¬ vom 01.07.2021 bis 01.08.2021,
auf 4.895,32 â�¬ vom 01.08.2021 bis 01.09.2021
sowie auf 5.608,23 â�¬ ab dem 01.09.2021.

Die Beklagte beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur BegrÃ¼ndung hat sie auf die EntscheidungsgrÃ¼nde des erstinstanzlichen
Urteils sowie ihr erstinstanzliches Vorbringen verwiesen.

Die Berichterstatterin des Senats hat in dem Verfahren am 18.04.2023 einen
ErÃ¶rterungstermin mit den Beteiligten durchgefÃ¼hrt, in welchem sich diese mit
einer Entscheidung des Rechtsstreits ohne mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden
erklÃ¤rt haben. BezÃ¼glich der Einzelheiten wird auf das Protokoll auf Bl. 130/131
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der Senatsakte verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakten
beider Instanzen sowie die Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat teilweise Erfolg.

1. Die nach den Â§Â§ 143, 144, 151 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingelegte
Berufung, Ã¼ber die der Senat mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§Â 124Â Abs.Â 2 SGG entscheidet, ist form-
und fristgerecht sowie im Ã�brigen statthaft.

2. Den Gegenstand des Rechtsstreits bildet der Bescheid vom 27.07.2021 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.10.2021 (Â§ 95 SGG). Bei dem
Schreiben vom 27.07.2021 handelt es sich â�� entgegen der zunÃ¤chst von der
Beklagten geÃ¤uÃ�erten Rechtsauffassung â�� um einen Verwaltungsakt, da die
Beklagte hiermit rechtsverbindlich festgestellt hat, dass ein Nachzahlungsbetrag
aufgrund der mit Bescheid vom 25.06.2021 einbehaltenen Nachzahlung in HÃ¶he
von 39.081,99 â�¬ nicht besteht (vgl. hierzu im Einzelnen: Bundessozialgericht
[BSG] 07.04.2022, B 5 R 24/21 R, juris Rn.Â 11 â�� 19). Auch wenn der
Widerspruchsbescheid vom 06.10.2021 seinem Wortlaut nach Ã¼ber einen
Widerspruch der KlÃ¤gerin gegen den Rentenbescheid vom 25.06.2021
entscheidet, da die Beklagte zunÃ¤chst der Auffassung war, es handele sich bei
dem Bescheid vom 27.07.2021 nicht um einen solchen, beschÃ¤ftigt er sich
inhaltlich mit den Einwendungen der KlÃ¤gerin gegen den Bescheid vom
27.07.2021 und trifft eine abschlieÃ�ende Entscheidung im Widerspruchsverfahren
Ã¼ber den geltend gemachten Auszahlungsanspruch. Hiergegen wendet sich die
KlÃ¤gerin statthaft mit einer kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage und
begehrt eine Auszahlung in HÃ¶he von 5.608,23Â â�¬.

Der ebenfalls von der KlÃ¤gerin geltend gemachte Zinsanspruch ist jedoch nicht
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens geworden. Weder der
Rentenbescheid vom 25.06.2021 noch der streitgegenstÃ¤ndliche Bescheid vom
27.07.2021 enthalten eine â�� auch keine konkludente â�� Entscheidung Ã¼ber
einen mÃ¶glichen Verzinsungsanspruch der KlÃ¤gerin. So trifft der Rentenbescheid
vom 25.06.2021 noch keine verbindliche Festsetzung einer Nachzahlung, sondern
enthÃ¤lt lediglich die bloÃ�e Information Ã¼ber den maximal zu erwartenden
Nachzahlungsbetrag, verbunden mit dem Hinweis auf das noch nicht
abgeschlossene Verfahren der ErfÃ¼llung (BSG 07.04.2022, B 5 R 24/21 R, juris
Rn.Â 13). Mangels konkret feststehender Nachzahlung kann dem Bescheid auch
keine konkludente Entscheidung Ã¼ber einen mÃ¶glichen Zinsanspruch
entnommen werden. Auch der Bescheid vom 27.07.2021 enthÃ¤lt keine
Entscheidung Ã¼ber einen solchen Zinsanspruch. Da es sich Ã¼ber die
Nachzahlung und den Zinsanspruch um zwei materiell selbststÃ¤ndige
Verwaltungsakte handelt und keine Anhaltspunkte dafÃ¼r ersichtlich sind, dass die
Beklagte konkludent Ã¼ber den Zinsanspruch mitentschieden hat (vgl. LSG
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Nordrhein-Westfalen 17.06.2019, L 20 SO 479/17, juris Rn. 41; nachgehend BSG
03.07.2020, B 8 SO 5/19 R, juris), insbesondere ein entsprechender vorhergehender
Antrag der KlÃ¤gerin auf Verzinsung nicht ersichtlich ist, ist ein mÃ¶glicher
Zinsanspruch der KlÃ¤gerin vorliegend nicht Streitgegenstand geworden. Hieran
Ã¤ndert auch der Umstand, dass der Widerspruchsbescheid vom 06.10.2021 hierzu
AusfÃ¼hrungen enthÃ¤lt, nichts, da die Widerspruchsstelle nicht erstmals Ã¼ber
ein im Widerspruchsverfahren geltend gemachtes Begehren entscheiden darf (BSG
30.03.2004, B 4 RA 48/01 R, juris Rn. 12).

Die Entscheidung der Beklagten vom 01.03.2022, mit welcher sie eine Verzinsung
des Nachzahlungsanspruchs abgelehnt hat, ist nicht gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens geworden, da er den angefochtenen
Bescheid vom 27.07.2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.10.2021
weder abÃ¤ndert noch ersetzt, sondern eine eigenstÃ¤ndige Regelung Ã¼ber den
Zinsanspruch der KlÃ¤gerin trifft, der vorliegend â�� wie soeben gezeigt â�� bislang
noch nicht Streitgegenstand war. Ã�ber den hiergegen von der KlÃ¤gerin
eingelegten Widerspruch wird die Beklagte im Nachgang noch zu befinden haben.

3. Die Berufung der KlÃ¤gerin ist zum Teil begrÃ¼ndet. Das SG hat die Klage zu
Unrecht vollumfÃ¤nglich abgewiesen. Der Bescheid vom 27.07.2021 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 06.10.2021 ist im Wesentlichen rechtswidrig und
verletzt die KlÃ¤gerin in ihren Rechten. Diese hat Anspruch auf Auszahlung der mit
Bescheid vom 25.06.2021 einbehaltenen Nachzahlung in HÃ¶he von 5.546,32 â�¬.
Ein darÃ¼berhinausgehender Anspruch ergibt sich jedoch nicht. Die Klage auf
Verzinsung des Nachzahlungsanspruchs ist mangels durchgefÃ¼hrten
Vorverfahrens hingegen unzulÃ¤ssig (siehe oben).

GemÃ¤Ã� Â§ 89 Abs. 1 Satz 1 SGB VI wird nur die hÃ¶chste Rente geleistet, wenn
fÃ¼r denselben Zeitraum AnsprÃ¼che auf mehrere Renten aus eigener
Versicherung bestehen. Ist eine Rente gezahlt worden und wird fÃ¼r denselben
Zeitraum eine hÃ¶here oder ranghÃ¶here Rente bewilligt, ist der Bescheid Ã¼ber
die niedrigere oder rangniedrigere Rente vom Beginn der laufenden Zahlung der
hÃ¶heren oder ranghÃ¶heren Rente an aufzuheben (Satz 3). GemÃ¤Ã� Â§ 89 Abs. 1
Satz 4 SGBÂ VI sind die Vorschriften zur AnhÃ¶rung Beteiligter (Â§â��24 SGB X), zur
RÃ¼cknahme eines rechtswidrigen begÃ¼nstigenden Verwaltungsaktes (Â§â��45
SGB X) und zur Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei
Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse (Â§â��48 SGB X) nicht anzuwenden. FÃ¼r den
Zeitraum des Zusammentreffens der RentenansprÃ¼che bis zum Beginn der
laufenden Zahlung nach Satzâ��3 gilt der Anspruch auf die hÃ¶here oder
ranghÃ¶here Rente nach BerÃ¼cksichtigung von ErstattungsansprÃ¼chen anderer
LeistungstrÃ¤ger bis zur HÃ¶he der gezahlten niedrigeren oder rangniedrigeren
Rente als erfÃ¼llt (Satz 5). Ein unter BerÃ¼cksichtigung von
ErstattungsansprÃ¼chen anderer LeistungstrÃ¤ger verbleibender
Nachzahlungsbetrag aus der hÃ¶heren oder ranghÃ¶heren Rente ist nur
auszuzahlen, soweit er die niedrigere oder rangniedrigere Rente Ã¼bersteigt
(SatzÂ 6). Ã�bersteigen die vom RentenversicherungstrÃ¤ger anderen
LeistungstrÃ¤gern zu erstattenden BetrÃ¤ge zusammen mit der niedrigeren oder
rangniedrigeren Rente den Betrag der hÃ¶heren oder ranghÃ¶heren Rente, wird der
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Ã¼bersteigende Betrag nicht von den Versicherten zurÃ¼ckgefordert (Satz 7).

Mit EinfÃ¼hrung der SÃ¤tze 3 bis 7 in den ersten Absatz des Â§ 89 SGB VI zum
05.12.2018 reagierte der Gesetzgeber auf die Rechtsprechung des
BSG (07.04.2016, B 5 R 26/15 R, juris; 25.05.2018, BÂ 13 R 33/15 R, juris) und
stellte nunmehr sicher, dass bei nachtrÃ¤glicher Anwendung der Regelung des
Â§â��89 SGB VI die Korrektur des Verwaltungsaktes nicht nach den Â§Â§â��45 und
48 SGBâ��X zu erfolgen hat, sondern nach der in den SÃ¤tzen 3 bis 7 geregelten
Korrekturnorm (BT-Drs. 19/4668 S. 32 f.). Ist demnach eine Rente gezahlt worden
und wird fÃ¼r denselben Zeitraum eine hÃ¶here oder ranghÃ¶here Rente bewilligt,
erfolgt eine Korrektur ab Beginn der laufenden Zahlung. Der Bescheid Ã¼ber die
niedrigere oder rangniedrigere Rente wird daher vom Beginn der laufenden Zahlung
der hÃ¶heren oder ranghÃ¶heren Rente aufgehoben. FÃ¼r den Zeitraum des
Zusammentreffens der Renten bis zur Korrektur gilt der Anspruch auf die hÃ¶here
oder ranghÃ¶here Rente â�� ggf. nach BerÃ¼cksichtigung von
ErstattungsansprÃ¼chen anderer LeistungstrÃ¤ger â�� bis zur HÃ¶he der gezahlten
niedrigeren oder rangniedrigeren Rente als erfÃ¼llt. Ergibt sich â�� auch unter
BerÃ¼cksichtigung von ErstattungsansprÃ¼chen anderer LeistungstrÃ¤ger â�� ein
verbleibender Nachzahlungsbetrag, weil der Betrag der hÃ¶heren oder
ranghÃ¶heren Rente den der niedrigeren oder rangniedrigeren Rente Ã¼bersteigt,
erfolgt eine Nachzahlung. Ã�bersteigende BetrÃ¤ge in der Vergangenheit werden
jedoch nicht von den Versicherten zurÃ¼ckgefordert, so dass Versicherten keine
Nachteile entstehen. Dadurch werden Doppelzahlungen von Versichertenrenten
vermieden werden, auf die kein Vertrauen bestehen kann (vgl. z.B. Silber, in:
Reinhardt, SGBÂ VI Â§ 89 Rn. 6 bisÂ 9, beck-online).

Hieraus ergibt sich zunÃ¤chst zweifelsfrei, dass der KlÃ¤gerin im Zeitraum vom
01.04.2019 bis zum 30.11.2020 kein weiterer Auszahlungsanspruch aufgrund der
rÃ¼ckwirkend bewilligten vollen Erwerbsminderungsrente zusteht. Dies macht sie
auch zu Recht nicht geltend.

Vorliegend hat die KlÃ¤gerin im Zeitraum vom 01.04.2019 bis zum 30.11.2020
Arbeitslosengeld I in HÃ¶he von 23.532,00 â�¬ (39,22 â�¬ kalendertÃ¤glich,
1.176,60 â�¬ monatlich) sowie eine teilweise Erwerbsminderungsrente in HÃ¶he
von 13.837,87 â�¬ (10.273,32 â�¬ Nachzahlung fÃ¼r die Zeit vom 01.04.2019 bis
30.06.2020 + 5 Monate x 712,91 â�¬) bezogen, insgesamt (Netto-)Leistungen in
HÃ¶he von 37.369,87 â�¬. Arbeitslosengeld I kann gemÃ¤Ã� Â§ 145 Abs. 1 SGBÂ III
parallel zu einer teilweisen Erwerbsminderungsrente bezogen werden, wÃ¤hrend
ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I neben einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung ausgeschlossen ist. Aufgrund des Vorliegens einer vollen
Erwerbsminderung ab dem 01.04.2019 hat die KlÃ¤gerin im genannten
Zeitraum jedoch nur Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung, der Zahlungsanspruch aus der Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung ist mithin rÃ¼ckwirkend entfallen (vgl. Â§ 89 Abs. 1 Satz 1 SGB
VI). Nach den bereits genannten Regelungen in Â§ 89 Abs. 1 SGB VI wird die
gewÃ¤hrte Teilerwerbsminderungsrente nach ErfÃ¼llung des Erstattungsanspruchs
der BA auf die volle Erwerbsminderungsrente (Auszahlungsbetrag insgesamt
27.675,51 â�¬ im Zeitraum vom 01.04.2019 bis zum 30.11.2020) angerechnet. Die
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hierbei Ã¼berstandene Ã�berzahlung in HÃ¶he von 9.694,36 â�¬ (Ã¼bersteigender
Betrag = Differenz zwischen 37.369,87 â�¬ und 27.675,51 â�¬) muss die KlÃ¤gerin
nicht zurÃ¼ckzahlen, wie sich unzweifelhaft aus Â§ 89 Abs. 1 SatzÂ 7 SGB VI
ergibt. 

Die von der BA entrichteten BeitrÃ¤ge zur Kranken- und Pflegeversicherung
kÃ¶nnen bei dieser Netto-Betrachtung auÃ�er Acht gelassen werden, da insoweit
ein Anspruch der BA gegenÃ¼ber der Beklagten gemÃ¤Ã� Â§ 335 Abs. 2 Satz 3,
Abs. 5 SGB III ohnehin nur in HÃ¶he der Beitragsanteile, die die Beklagte fÃ¼r
dieselbe Zeit aus der Rente zu entrichten gehabt hÃ¤tte, besteht. Die von der BA
bereits gezahlten BeitrÃ¤ge gelten insoweit in Fortsetzung des Â§ 107 SGB X als
vom zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger gezahlt (Schaumberg, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB
III, 3. Aufl. 2023, Â§ 335 Rn. 68). Sie erhÃ¶hen insoweit nicht den
Erstattungsanspruch, den die Beklagte im Rahmen des Â§ 89 Abs. 1 Satz 6 SGB VI
zu berÃ¼cksichtigen hat, da sie diese BeitrÃ¤ge ohnehin zu zahlen hat (im
Bruttobetrag der Renten jeweils auch entsprechend berÃ¼cksichtigt).

Entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten kann sie die genannte Ã�berzahlung
von 9.694,36Â â�¬, die sie â�� wie bereits ausgefÃ¼hrt â�� gemÃ¤Ã� Â§ 89 Abs. 1
Satz 7 SGB VI nicht von der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckfordern kann, auch nicht mit einem
Anspruch der KlÃ¤gerin auf Auszahlung des Differenzbetrages zwischen der vollen
und der teilweisen Erwerbsminderungsrente im Zeitraum nach Ende des
Arbeitslosengeldbezugs verrechnen. HierfÃ¼r existiert keine Rechtsgrundlage.

Insbesondere kann dies nicht auf Â§ 89 Abs. 1 Satz 5 SGB VI gestÃ¼tzt werden,
wonach fÃ¼r den Zeitraum des Zusammentreffens der RentenansprÃ¼che bis zum
Beginn der laufenden Zahlung nach Satz 3 der Anspruch auf die hÃ¶here oder
ranghÃ¶here Rente nach BerÃ¼cksichtigung von ErstattungsansprÃ¼chen anderer
LeistungstrÃ¤ger bis zur HÃ¶he der gezahlten niedrigeren oder rangniedrigeren
Rente als erfÃ¼llt gilt. So gilt die in dieser Vorschrift fiktiv angeordnete
ErfÃ¼llungswirkung dem Wortlaut nach nur fÃ¼r den â��Zeitraum des
Zusammentreffens der Rentenâ��. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist hierbei
jedoch nicht einfach der komplette Zeitraum rÃ¼ckwirkend einer fiktiven
GewÃ¤hrung der nunmehr â��richtigenâ�� Rentenzahlung gegenÃ¼berzustellen.

Ein â��Zusammentreffen der Rentenâ�� kann sich nach Auffassung des Senats nur
auf denselben zeitgleichen Bezugszeitraum beziehen. Dies bedeutet, dass
Ã¼berzahlte RentenansprÃ¼che aus vergangenen ZeitrÃ¤umen nicht spÃ¤teren
RentenansprÃ¼chen erneut gegenÃ¼bergestellt werden kÃ¶nnen. Die vorliegend
im Zeitraum bis zum 30.11.2020 zu viel gezahlte teilweise Erwerbsminderungsrente
kann bereits aufgrund des genannten Wortlauts nicht dem Auszahlungsanspruch
der KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung ab
01.12.2022 neben der fÃ¼r diesen Zeitraum gewÃ¤hrten und damit unstreitig
anzurechnenden teilweisen Erwerbsminderungsrente entgegengehalten werden. Da
Renten in einem Monatsbetrag, vgl. Â§Â§ 63 Abs. 6, 64 SGB VI, monatsweise
gewÃ¤hrt, vgl. Â§ 99 SGB VI, und monatlich fÃ¤llig werden, vgl.Â Â§Â 272a Abs. 1
Satz 1 SGB VI, ist vielmehr eine monatliche Betrachtung bzw. GegenÃ¼berstellung
angezeigt. Vereinfacht ausgedrÃ¼ckt bedeutet dies, dass ein rÃ¼ckwirkend
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zuerkannter Anspruch auf GewÃ¤hrung einer hÃ¶heren Rente nur durch eine fÃ¼r
denselben Monat gewÃ¤hrte niedrigere Rente als erfÃ¼llt gilt und somit eine
Ã�berzahlung aus einem Monat nicht mit einem Auszahlungsanspruch fÃ¼r einen
anderen Monat verrechnet werden kann. Die von der Beklagten vorgenommene
Auslegung der Vorschrift wÃ¼rde dazu fÃ¼hren, dass der Zeitpunkt der
Entscheidung der Beklagten Ã¼ber die GewÃ¤hrung der hÃ¶heren Rente, welchen
diese als Herrin des Verwaltungs- und Vorverfahrens maÃ�geblich beeinflussen â��
und ggfs. auch hinauszÃ¶gern â�� kann, dafÃ¼r maÃ�geblich wÃ¤re, in welcher
HÃ¶he sich die Beklagte eine eingetretene Ã�berzahlung von dem
Rentenberechtigten zurÃ¼ckholen und die Vorschrift des Â§Â 89 Abs.Â 1 Satz 7 SGB
VI somit unterlaufen kÃ¶nnte.

Die Beklagte hat auch keinen anderweitigen Erstattungsanspruch, mit welchem sie
gegen den Nachzahlungsanspruch der KlÃ¤gerin fÃ¼r den Zeitraum vom
05.12.2020 bis 31.07.2021 aufrechnen kÃ¶nnte (unabhÃ¤ngig davon, dass sie
einen solchen ohnehin nicht bescheidmÃ¤Ã�ig festgestellt hat). Bei den Regelungen
in Â§ 89 Abs. 1 Satz 3 bis 7 SGB VI handelt es sich um spezialgesetzliche
Korrekturnormen, welche eine Anwendung der Â§Â§ 45 und 48 SGB X
ausschlieÃ�en.

Im Einzelnen ergibt sich fÃ¼r den Zeitraum ab dem 01.12.2020 somit Folgendes:

Die KlÃ¤gerin hat im Dezember 2020 grds. einen Anspruch auf Ausfzahlung der
vollen Erwerbsminderungsrente in HÃ¶he von 1.425,81 â�¬ (netto). Nach Abzug
des Erstattungsanspruchs der BA fÃ¼r diesen Monat in HÃ¶he von 156,88 â�¬
(Arbeitslosengeld I bis zum 04.12.2020) und der gewÃ¤hrten teilweisen
Erwerbsminderungsrente in HÃ¶he von 712,91 â�¬, verbleibt ein
Auszahlungsanspruch in HÃ¶he von 556,02 â�¬ im Monat Dezember 2020. Die von
der BA im Dezember 2020 abgefÃ¼hrten BeitrÃ¤ge zur Kranken- und
Pflegeversicherung in HÃ¶he von 33,41 â�¬ bzw. 6,85 â�¬ bleiben hierbei auÃ�er
Betracht (siehe oben).

In Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.07.2021 ergibt sich ein monatlicher
Auszahlungsbetrag von 712,90 â�¬, fÃ¼r sieben Monate insgesamt in HÃ¶he von
4.990,30 â�¬.

Insgesamt ergibt sich somit ein Auszahlungsanspruch der KlÃ¤gerin in HÃ¶he von
5.546,32 â�¬.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 Satz 1 SGG.

5. Die Revision war wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Sache zuzulassen (Â§
160 SGG).Â  
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